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1 Allgemeines

Die ZTV-TKNetz 22 gilt fur die Auftragnehmer (AN) der Deutschen Telekom, die mit der Baubegleitung / Baulber-
wachung von Mafinahmen zur Erweiterung, Abbau, Umbau oder dem Neubau von TK-Anlagen aller Art beauftragt
werden. Sie ist geméafl EB-Bau immer in der aktuellen Fassung fiir alle Mitarbeiter der Deutschen Telekom Technik
GmbH und die von der Deutschen Telekom Technik GmbH beauftragten Arbeitnehmer giiltig.

Die in der ZTV-TKNetz 22 enthaltenen Vorgaben fir die Baubegleitung/Bautiberwachung und Hinweise auf die
Vorgaben, sind zu beachten.

Folgende arbeiten hat der AN zu begleiten / iberwachen:
e  Erweiterung von TK-Anlagen aller Art
e Umbau von TK-Anlagen aller Art
e Neubau von TK-Anlagen
o Tiefbauarbeiten, Kabelzieh.-Kabeleinblasarbeiten und Montagearbeiten an TK-Anlagen aller Art.

Zu den Aufgaben der Baubegleitung/Bautiberwachung gehért auch das Uberwachen der Einmessungen der neu
verlegten, ab.-bzw. umgebauten TK-Anlagen.

Der Baubegleiter handelt im Auftrag der Telekom und begleitet / iberwacht die Mafinahmen nach den Vorgaben
des AG.

Der Baubegleiter hat alle wichtigen und kostenrelevanten Entscheidungen in der Bauausfiihrung mit dem
Beauftragten von Telekom (BvT), bei bekannt werden, abzustimmen und zu dokumentieren.

Der AN wird Uber IV-Systemzugang u.a. Zele/B2B, etc. beauftragt und arbeitet die auszufiihrenden Arbeiten
termingerecht ab.

Das Telekommaterial u.a. Kabel, Rohr, KSch, Gehause wird tiber die Logistik des AG oder vom Auftragnehmer flir
die Baumafinahmen beigestellt.
Aktuelle Regelungen zum Thema Logistik und eigenstandige Materialdisposition beim Auftragnehmer sind in der
ZTV-TKNetz70/71 beschrieben.
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2 Mitgeltende Unterlagen

Die nachstehend aufgeflihrten Vertragsbedingungen, in ihrer jeweils gliltigen Fassung, fir die technische Ausflih-
rung sind mit den AN, die den Neubau, Umbau, Abbau oder die Erweiterung von TK-Anlagen ausflhren vereinbart
und bilden die Grundlage flir die Baubegleitung / Bautiberwachung.

Ifd. Nr. Kurzbezeichnung der Inhalt
Vertragsbedingungen
1 RSA Sicherung von Arbeitsstellen auf Strafien
5 7TV-SA gicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Strafien
austellenverordnung

3 ZTV-Baumpflege Zusétzlich Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir
Baumpflege sowie die DIN 18920 und RAS-LP4

4 ZTVA-StB Aufgrabungen in Verkehrsflachen

5 ZTV-LW Befestigung landlicher Wege

6 ZTV-TKNetz 10 Tiefbauarbeiten fiir Graben und Baugruben

7 ZTV-TKNetz 11 Erdverlegung von Kabel und Kabelrohren

8 ZTV-TKNetz 12 Bauen, Instandhalten und Abbrechen von Kabelkandlen

9 7TV-TKNetz 13 Egbaulen,uHerstellen und Abbrechen von Kabelschéchten und

zweigkéasten

10 ZTV-TKNetz 14 Kabelschachte und Kabelkanéle in Blitzschutzbauweise

1 ZTV-TKNetz 15 Instandhalten von Kabelschachten und Abzweigkasten

12 ZTV-TKNetz 20 Aufstellen und Abrechen von Gehausen (KVz, MFG, usw.)

13 ZTV-TKNetz 21 Projektierung von TK-Netzen

14 ZTV-TKNetz 23 Einmessen von TK-Anlagen

15 ZTV-TKNetz 24 Dokumentation von TK-Anlagen

16 ZTV-TKNetz 25 Arbeiten mit One.ERP PSL

17 ZTV-TKNetz 26 FTTH-Ausbau mit dem Gigabit Geschéftssystem
Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutschen Tele-

L ZI e kom AG flir wegerechtliche Tatigkeiten durch Auftragnehmer"

19 ZTV-TKNetz 38 A glasré%f%bung und Inbetriebnahme des Zutrittskontrollsystems

20 ZTV-TKNetz 39 Lagerung von Kabeln und Kabelgarnituren in KSch und AzK

21 ZTV-TKNetz 39A Brandschutz und Brandabschottungen

29 7TV-TKNetz 40 giln— und Ausziehen von Kabel und Mehrfachrohr, Einblasen von

asfaserkabel

23 7TV-TKNetz 41 Montagearbeiten an urjtelrirdisch geflihrten symmetrischen Kabeln
und deren Abschlusseinrichtungen

24 ZTV-TKNetz 43 Kontrollmessungen Gf-Kabeln

25 ZTV-TKNetz 44 Arbeiten an Niederspannungsanlagen

%6 7TV-TKNetz 45 Kabelortung unq Kontrollmessung zur Abnahme mittels Gleich-
strommessung im Cu Zugangsnetz

o7 7TV-TKNetz 48 Montagearbeiten an Glasfaserkabeln und deren
Abschlusseinrichtungen

28 ZTV-TKNetz 48A Gf-Montagearbeiten am FTTH-Netz

29 ZTV-TKNetz 50 Zugangsnetz in oberirdischer Bauweise

30 ZTV-TKNetz 60 ZTV-TKNetz 60 FTTH-NE 4

31 ZTV-TKNetz 70 Logistik

32 ZTV-TKNetz 71 Eigenstandige Materialdisposition beim Auftragnehmer
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3 Baubegleitung / Bauliberwachung

3.1 Allgemeines

Der Baubegleiter erhalt vom Auftraggeber (AG) Uber die IV-Anwendung WFM-T die elektronische Bauakte mit den
zur Bauausflihrung erforderlichen Unterlagen.
Zu den erforderlichen Unterlagen gehéren u.a.:

e  Projektierungs- und Ausbauplane, Meilensteinplédne/Bauzeitenplane

e  Material, Baubeschreibung, allgemeines Leistungsverzeichnis, ZTV-TKNetz 10,
11,..etc..(Gewerkspezifisch)

e Materialliste

e Unterlagen der Wegesicherung allgemein

e Unterlagen des Zustimmungsverfahrens mit den entsprechenden abgestimmten Auflagen

e Umweltrelevante Auflagen

e  Mitbenutzungsvertrage

e  Grundstlicksnutzungsvertrage

e Auftragsbestatigung des EVU zur Bereitstellung des Stromanschlusses

e Unterlagen zum Beeinflussungsschutz

Unterlagen zur Bauausfiihrung sind der eBa hinterlegt. Die Inhalte der eBa auf Vollstandigkeit zu Uberpriifen.

EBau_Akte.pdf
Ubersicht wie Dateien an den BvT geliefert werden miissen.

Ergeben sich wahrend der Bauausfiihrung Anderungen, sind diese dem BvT unverziiglich mitzuteilen und zu
dokumentieren.

Wichtige und kostenrelevante Anderungen sind vor und wahrend der Ausfiihrung mit dem BvT unverziiglich
abzustimmen und zu dokumentieren.

Sind zusétzliche, nicht beauftragte Leistungen erforderlich, sind die erforderlichen Mengen festzustellen, nach-
weislich zu dokumentieren und dem BvT zur Veranlassung eines Nachtrages zu Gibergeben.
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3.2 Aufgaben

Zu den Aufgaben der Baubegleitung / Bautiberwachung gehoéren:

= Einweisung aller Auftragnehmer

= Alle An.-und Abfahrten

= Beteiligte und Dritte vor Ort einweisen und einen reibungslosen Ablauf der Mainahmen sicherstellen.

= Wahrnehmen und Abstimmung von Terminen mit den Straflenbaulasttragern, Behorden, Bautragem, Versor-
gungsunternehmen und Grundstiickseigentlimern/Verwaltern, sofern diese nicht in die Koordinierungsaufga-
ben, z.B. Herstellen von Hausanschliissen, des Tiefbau Auftragnehmers fallen.

* Einfordern der Zustimmung des BvT bei Anderungen in der Bauausfiihrung gegeniiber der Planung und/oder
Zustimmung kostenrelevanten Problemldsungen in der Bauausflihrung

= Empfang des Telekommaterials aller Art unabhangig der Menge bestétigen/dokumentieren, sofern diese nicht
im Aufgabenbereich des TB-AN liegen.

» Uberwachen der Bauausfiihrung auf Einhaltung der Vorgaben und Vorschriften

= Veranlassen der Einmessung (auch GPS, aber nur mit gesonderter Beauftragung durch den BvT) der
Kabeltrassen, der Verbindungsstellen, der Standorte von Verteilern aller Art, etc.. und das Uberwachen der
Einmessungen der verlegten, ab.-umgebauten TK-Anlagen.

= Rotberichtigungen nach Vorgaben BvT und den glltigen ZTV-TKNetz 23 bzw. 24 abfordern

= Aktualisierte Umschalt-Ponlisten abfordern und tiberpriifen

= Mafinahmen aller Gewerke koordinieren

= Bautagebuch fiihren (elektr. Form, PDF-Format)

= Auftragnehmerleistungen feststellen (Beteiligung)

= Liefer-/Montageleistungen und Material erfassen
Ricklieferung von Kabeltrommeln, nicht benétigtem Material und Altstoffen der Telekom (z.B. Kabel, Rohre,
Bauteile) Gber den BvT veranlassen, sofern diese nicht vom z.B. Tiefbau AN zu veranlassen sind.

= Materialnachweis erstellen

= Abnahmen aller Gewerke durchfiihren, notwendige Méangelbeseitigung Giberwachen daraus resultierende
weitere Abnahme durchfiihren (Vordrucke sind beim BvT abzufordern)

= Bauausfiihrung fachlich bewerten, bei der Auftragnehmerbeurteilung den BvT beratend unterstiitzen.

= (Gelieferte Dokumentationen, Checklisten, Protokollen fachlich prifen, notwendige Korrekturen einfordern.

3.3 Baudurchfiihrung begleiten/iiberwachen

3.3.1 Allgemeines

Bei der Bauausflihrung muss stets darauf geachtet werden, dass geltende Normen und Vorschriften wie u.a. die
Arbeitsstattenrichtlinie bzw. Arbeitsstattenverordnung, Baustellenverordnung, Unfallverhitungsvorschriften
beachtet (ASR A5.2 und ZTV SA, RSA siehe mitgeltende Unterlagen) und die vorgegebenen Bauweisen eingehal-
ten werden.

Es ist darauf zu achten, dass:

= geltenden Vorschriften (z. B. aus den ZTV-TKNetz, DIN-, VDE-Vorschriften, Umwelt- und Denkmalschutzvor-
schriften) eingehalten werden.

= die Mafinahmen ordnungsgemaf und vertragsgerecht ausgefiihrt werden

= mit geeigneten Hilfsmitteln Material gesichert und fachgerecht gelagert wird.

Die Vorgaben der Wegesicherung zu Priifen und zu beachten.

ZTV-TKNetz 22 Feb 2023 Seite 6 von 14



ZTV-TKNetz 22;

Hinweis:

Aufgrabungen von bestehenden Verkehrsflachen sind in der ZTV A-StB 12 geregelt

Die ZTV A-StB 12 behandelt den Aufbruch von Verkehrsflachen, den Aushub und das Verfiillen der Leitungsgréa-
ben sowie die Wiederherstellung des Oberbaus

Bei Unklarheiten zur Rechtméafigkeit von Auflagen/Forderungen, z.B. des Wegebaulasttragers, ist zwingend der
BvT mit einzubeziehen und ggf. Einspruch einzulegen, da viele Auflagen / Forderungen gemafl TKG gegenlber
einem Telekommunikationsunternehmen unzulassig sind, nicht aber ggl. anderen Betreibern 6ffentlicher Versor-
gungsnetze.

Forderungen vom Trager der Wegebaulast die z.B. Gber die Reststreifenreglung nach giltiger Fassung ZTVA-StB
hinausgehen, ist unverzlglich der BvT mit einzubinden und nachweislich im Bautagebuch zu dokumentieren

Trassenanderungen sind unbedingt mit dem BvT abzustimmen. Ggf. sind erneut Zustimmungsverfahren erforder-
lich.

Vor dem Beginn der Arbeiten auf privaten und/oder éffentlichen Grundstlicken muss die Berechtigung der
Telekom zum Benutzen des Grundstiicks, Wegerechts einwandfrei festgestellt sein (z.B. Mitbenutzungsvertrag,
Grundstlicksnutzungsvertrag, Grundbucheintrag).

Privatgrundstticke durfen auch beim Vorliegen einer rechtlichen Erméchtigung zur Ausfiihrung von Arbeiten der
Telekom nur mit Einwilligung des Eigentiimers oder des von ihm beauftragten Vertreters betreten werden. Deren
Wiinsche, die keine zusatzlichen Kosten verursachen, sind bei der Realisierung der Mafinahmen maéglichst zu
beriicksichtigen. Besondere kostenrelevante Wiinsche sind mit dem BvT abzustimmen.

3.3.2 Baudurchfiihrung begleiten/lberwachen

Bei der Bauliberwachung ist u. a. darauf zu achten und zu gewéhrleisten, dass:

= Gesetze und andere Forderungen eingehalten werden

= die vertragsgerechte Ausfliihrung der vereinbarten Leistungen sichergestellt wird

= geltende Vorschriften aus den Gewerken Tiefbau, Kabelziehen, Montage etc.., aus den aktuellen ZTV und den
darin enthaltenen DIN-Vorschriften eingehalten werden

= Gesetze/Auflagen anderer, z. B. Strafienverkehrsbehdrde (RSA), Trager der Wegebaulast, Versorgungsunter-
nehmen auf ihre Richtigkeit geprift und beachtet werden

= Unfallverhitungsvorschriften, ASR, etc. beachtet und eingehalten werden,

= Gesetze/Vorschriften des Umwelt-, Natur-, Baum (DIN 18920, RAS-LP4), Denkmal-, und Gewéasserschutz gepriift
und beachtet werden. Geforderte Protokolle oder Dokumentationen in diesem Zusammenhang sind zu
erstellen.
Zur Dokumentation umweltrelevanter Tatigkeiten ist der Vordruck ,Priifen der Umweltrelevanz®
zu verwenden.

= Werden bei Grabungsarbeiten Gegenstande von Altertums-, Kunst- oder wissenschaftlichem Wert freigelegt, so
ist der Trager der Wegebaulast oder die entsprechenden Stellen zu informieren. Geforderte Protokolle oder
Dokumentationen in diesem Zusammenhang sind zu erstellen.

= umweltrelevante Unfalle und Risiken vermieden werden,

= Verstofle gegen Umweltvorschriften an die zustandige Ordnungsbehérde bzw. den Umweltbeauftragten der
Niederlassungen erstellt/weitergeleitet werden

= Nachweise (iber die Entsorgung von kontaminierten/gefahrlichen Stoffen/Aushub gepriift werden

= die Gefahrguttransportvorschriften beachtet und eingehalten werden,

= unnotiger L&rm beim Einsatz von Baumaschinen (z. B. in der Nahe von Kliniken/Sanatorien) vermieden wird.

= ¢in Ansprechpartner gegentiber Behorden, ErschlieSungstragern und anderen Versorgern zur Verfligung steht,

= Auflagen in Betrigbsstellen eingehalten werden

= Zutrittsreglungen und Sicherheitsreglungen beachtet werden

= entsprechende Mafinahmen bei auftretenden Problemen (z. B. Trassendnderung auf Grund von unvermuteten
Fremdanlagen) eingeleitet werden kénnen
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= Termine eingehalten bzw. Terminstérungen ausgeregelt werden

= im Falle gefahrdeter Gebaude oder Anlagen Dritter eine Beweissicherung vorgenommen werden kann.

= Mengeniberschreitung/Mengenunterschreitung abweichend der Beauftragung dokumentiert werden. (der AN
hat diese unverzliglich anzuzeigen).

= Die Gefahrguttransportvorschriften beachtet werden

= Nachweise (iber die Entsorgung kontaminierter Stoffe, laut Beprobung Ergebnisse und nur in Absprache und
Anordnung BvT, priifen.

= Umweltrelevante Unfélle und Risiken vermieden werden

= SIGEKO, Priifen Zertifikate (GW129, FIST, MVAS etc.) Priifen fachgerechtes und erforderliches Equipment

= Die Uberpriifung der Mafinahmen, aufgetretene Qualitdtsmangel sind im Bautagebuch zu dokumentieren und
dem BvT in elektr. Form zeitnah zur Verfligung zu stellen.

Die VAO ist sich vor Baubeginn zeigen zu lassen, zu Priifen und eine Kopie in der eBa zu hinterlegen.

3.3.3 Beteiligte einweisen

Bei Tiefbauarbeiten ist mit dem Auftragnehmer rechtzeitig vor Baubeginn eine Begehung durchzuflihren. Dabei ist
der Auftragnehmer 6rtlich einzuweisen (z. B. Teilstrecken festlegen, Lage von Gehéusen aller Art oder

KSch angeben, umweltrechtliche Belange kommunizieren, Bauzeitenplan einfordern).

Die Einweisung ist so rechtzeitig vor dem geplanten Baubeginn durchzufiihren, dass der AN die ,Verkehrsrechtli-
chen Anordnungen® (VAQ) vor Baubeginn einholen kann, somit sind die bendtigten Unterlagen dem AN schon
friihzeitig zu Ubergeben.

Uber die Begehung ist eine Niederschrift (z. B. Bautagebuch) zu fertigen; dem Eingewiesenen ist auf Verlangen ein
Doppel auszuhédndigen. Zu der Trassenbegehung sind die ,Beteiligten des Abstimmungsverfahrens” einzuladen,
wenn dies von ihnen gefordert wird. Der Trager der Wegebaulast sollte mdglichst an der Begehung teilnehmen

(u. a. Zustand der Strafienoberflache feststellen).

Mit Grundstlckseigentiimern, deren Rechte und Pflichten am Grund und Boden berlhrt werden, sind Umfang und
Art der Arbeiten abzusprechen.

Bei Montagearbeiten ist mit dem Montage-AN rechtzeitig vor Baubeginn eine Begehung durchzufiihren

Die Einweisung ist so rechtzeitig vor dem geplanten Baubeginn durchzufiihren, dass der AN die ,Verkehrsrechtli-
chen Anordnungen® (VAO) vor Baubeginn einholen kann, somit sind die benétigten Unterlagen dem AN schon
frihzeitig zu Gbergeben.

Uber die Begehung ist eine Niederschrift (z. B. Bautagebuch) zu fertigen; dem Eingewiesenen ist auf Verlangen ein
Doppel auszuhandigen.

Bei Umschaltarbeiten ist darauf zu achten, dass keine Stérungen entstehen, ggf. sind die Ausflihrung dieser Arbei-
ten im Wartungsfenster zu veranlassen und zu begleiten, Umschaltlisten rechtzeitig an Montage-AN (ibergeben.
Die Montagefirmen mUssen die erforderlichen und vorgegebenen Montagetechniken anwenden.

Bei den Montagearbeiten sind die Vorgaben der ZTV-TKNetz 41,45 fiir Cu-Kabel und der ZTV-TKNetz 48/48a fir
Gf-Kabel zu beachten. Bei Gf-Kabel Vorhaben sind nach ZTV-TKNetz 43 die Kontrollmessprotokolle abzufordem.

Bei Kabelzieharbeiten ist mit dem Kabelzieh-AN rechtzeitig vor Baubeginn eine Begehung durchzufiihren

Die Einweisung ist so rechtzeitig vor dem geplanten Baubeginn durchzufiihren, dass der AN die ,Verkehrsrechtli-
chen Anordnungen” (VAO) vor Baubeginn einholen kann, somit sind die benétigten Unterlagen dem AN schon
friihzeitig zu Gbergeben.

Uber die Begehung ist eine Niederschrift (z. B. Bautagebuch) zu fertigen; dem Eingewiesenen ist auf Verlangen ein
Doppel auszuhandigen.

Bei Ein/Aus-Ziehleistungen bzw. Ein/Ausblasleistungen sind die notwendigen Protokolle abzufordern.
Angeordnete Kalibrierleistungen sind durch Protokoll nachzuweisen.

Die Vorgaben der ZTV-TKNetz 40 miissen beachtet werden.
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3.3.4 Koordinierung von Bauarbeiten

Der Baubegleiter muss den Einsatz der verschieden AN bzw. auch Krafte des AG der verschiedenen Gewerke
koordinieren.

Der Baubegleiter hat die Materialversorgung sicher zu stellen, sofern diese nicht dem AN unterliegen, so dass eine
kontinuierlicher Bauablauf gewéahrleisten ist. Eskalationen sind dem BvT unverziglich anzuzeigen.

Der Baubegleiter hat das Entstehen von unnétige Stillstandzeiten sind zu vermeiden.

Im §143 Abséatze 1, 2 TKG ist geregelt, dass Eigentlimer oder Betreiber 6ffentlicher Versorgungsnetze mit der
Telekom als Eigentiimer oder Betreiber 6ffentlicher Telekommunikationsnetze Vereinbarungen tiber die Koordi-
nierung von Bauarbeiten schlieen kdnnen.

Eigentlimer oder Betreiber offentlicher Versorgungsnetze, die ganz oder iberwiegend aus 6ffentlichen Mitteln
finanzierte Bauarbeiten direkt oder indirekt ausfiihren, haben zumutbaren Antragen nach Absatz 2 zu transparen-
ten und diskriminierungsfreien Bedingungen stattzugeben. Den Antragen ist insbesondere zu entsprechen, sofern:

1. dadurch keine zusatzlichen Kosten fiir die urspriinglich geplanten Bauarbeiten verursacht werden,
wobei eine geringfigige zeitliche Verzégerung der Planung und geringfligige Mehraufwendungen fiir
die Bearbeitung des Koordinierungsantrags nicht als zusatzliche Kosten der urspriinglich geplanten
Bauarbeiten gelten,

2. die Kontrolle iber die Koordinierung der Arbeiten nicht behindert wird,

3. der Koordinierungsantrag so friih wie méglich, spatestens aber einen Monat vor Einreichung des
endgultigen Projektantrags bei der zustdndigen Genehmigungsbehdrde gestellt wird und Bauarbei-
ten betrifft, deren anfanglich geplante Dauer acht Wochen (iberschreitet und

4. der Hauptzweck der ganz oder Uberwiegend offentlich finanzierten Bauarbeiten nicht beeintrachtigt
wird. Der Hauptzweck wird insbesondere dann nicht beeintrachtigt, wenn hierbei ein geplantes oder
im Bau befindliches Glasfasernetz, das einen offenen und diskriminierungsfreien Netzzugang ge-
wahrt, nur geringfligig Giberbaut wiirde.

Der Antrag bzw. eine Angebotserstellung kann ganz oder teilweise abgelehnt werden, sofern

1. von dem Antrag Teile einer Kritischen Infrastruktur, insbesondere deren Informationstechnik, betrof-
fen sind, die nachweislich besonders schutzbeduirftig und fiir die Funktionsfahigkeit der Kritischen
Infrastruktur mafigeblich sind,

2. der Betreiber des 6ffentlichen Versorgungsnetzes zur Koordinierung der Bauarbeiten unverhaltnis-
maflige Mainahmen ergreifen musste, um die ihm durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes aufer-
legten Schutzpflichten zu erfiillen, oder

3. durch die zu koordinierenden Bauarbeiten ein geplantes tffentlich gefordertes Glasfasernetz, das ei-
nen diskriminierungsfreien, offenen Netzzugang zur Verfligung stellt, Gberbaut wirde.

Eigentlimer oder Betreiber 6ffentlicher Versorgungsnetze haben Koordinierungsvereinbarungen innerhalb von
zwei Monaten nach deren Abschluss der Bundesnetzagentur zur Kenntnis zu geben.

Falls mit dem Koordinierungspartner keine Einigung tiber die Kostenteilung erzielt werden kann, gibt es von Seiten
der Bundesnetzagentur Grundsétze, wie die mit der Koordinierung von Bauarbeiten verbundenen Kosten, umge-
legt werden sollen.

Bei Rickfragen bitte an den zustandigen BvT wenden.

Mafinahmen, die in oder an Kundenlokationen ausgefihrt werden missen, sind mit den Beteiligten die Mafinahme

zu koordinieren und zu begleiten.
Uber die Begehung ist eine Niederschrift zu fertigen, u a. auch wenn Brandschutzmafinahmen betroffen sind.
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3.3.5 Arbeitsschutz, Verkehrssicherung

Der Baubegleiter hat sicher zu stellen:

= dass fir Arbeitsstellen im Verkehrsraum Sicherungsmafinahmen nach ASR und RSA und der StVO getroffen
werden.

= dass Sicherungsmafinahmen fiir Arbeiten, die eine starkere Behinderung des Verkehrs erwarten lassen,
mit der zustandigen Straflenverkehrsbehdrde abgestimmt werden. Ggf. ist der Wegeunterhaltungspflichtige zu
beteiligen.

= dass der AN erst mit den Arbeiten beginnt, nachdem die von der zustandigen Strafienverkehrsbehdrde erteilte
verkehrsrechtliche Anordnung (VAO) vorliegt. Sie ist an der Arbeitsstelle bereitzuhalten. Zuwiderhandlungen
werden als Ordnungswidrigkeiten geahndet.

= dass die verkehrsrechtliche Anordnung von den AN eingehalten wird und die eingesetzten Absperrmaterialen
den geltenden Vorschriften entsprechen (stichprobenweise Priifung).

Der Baubegleiter hat bei besonderen Sicherungsmafinahmen die Abstimmungen zwischen AN und der Strafien-
verkehrsbehdrde ggf. zu unterstlitzen

3.3.6 Qualitat der Baudurchfihrung

Mafinahmen missen wahrend der Bauphase (iberwacht werden, damit

= die vertragsgerechte Ausflihrung der vereinbarten Leistungen sichergestellt wird

= geltende Vorschriften (z.B. ZTV-TKNetz) eingehalten werden

= gewahrleistet ist, dass die Montage- und Einbauvorschriften (z. B. Kabelmontage, Einbau von Uibertragungs-
technischen Komponenten usw.) eingehalten werden

= Auflagen anderer, z. B. Stralenverkehrsbehorde, Trager der Wegebaulast, Versorgungsunternehmen beachtet
werden

= entsprechende Malnahmen bei auftretenden Problemen (z. B. Trassenanderung auf Grund von unvermuteten
Fremdanlagen) eingeleitet werden kénnen

= Termine eingehalten bzw. Terminstérungen ausgeregelt werden

= im Falle gefahrdeter Gebaude oder Anlagen Dritter eine Beweissicherung vorgenommen werden kann.

= Einfordern von Protokollen zur Sicherung der Qualitat

3.3.7 Zusammentreffen mit anderen Anlagen

Der Baubegleiter hat sicher zu stellen:

= dass vor Baubeginn die Lage fremder Anlagen (Gas-, Wasser-, Abwasser- und Olleitungen, Starkstromkabel,
Kabel anderer Versorgungsunternehmen usw.) vom Auftragnehmer fiir das Gewerk bei den zustandigen
Verwaltungen und Versorgungsunternehmen erfragt wird.

= dass notwendige Probegrabungen quer zur vorgesehenen Kabel- bzw. Kabelkanaltrasse durchgeflihrt werden,
falls die fremden Anlagen nicht durch Suchgerate geortet werden kdnnen, oder die Lage fremder Anlagen aus
den Planunterlagen der Verwaltungen und Versorgungsunternehmen nicht eindeutig zu entnehmen und auch
nicht aus den an der Wegeoberflache sichtbaren Teilen (Schachtdeckel, Hydranten, Schieberkasten usw.) oder
aus Hinweisschildern zu ersehen ist.

= dass beim Verlegen von Kabel- sowie Kabelkanalanlagen in éffentlichen Flachen grundsétzlich die Regelungen
der DIN 1998 und ATB BeStra. Bestimmungen (ber die Abstande von Kabelanlagen zu den beeinflussenden
Anlagen (Starkstromanlagen, Erdungs- und Korrosionsschutzanlagen usw.) sowie die erforderlichen Schutz-
mafinahmen beachtet werden.

= dass beim Zusammentreffen von TKNetz - Anlagen mit Anlagen anderer (z. B. Anlagen fir brennbare Flissigkei-
ten, Hochdruckanlagen, Gleisanlagen), bei Forstgeldnde etc.. die Vorschriften der Betreiber der jeweiligen
Anlagen zu beachten sind.
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3.3.8 Erdungsanlagen, Brandschutzvorschriften

Der Baubegleiter hat sicher zu stellen:

= dass leitergebundene Ubertragungseinrichtungen zum Schutz gegen evtl. auftretende Uberspannungen nach
den VDE-Vorschriften geerdet werden und in Gehausen/Gebauden ein Potentialausgleich hergestellt wird.

= dass der Hauseigentlimer aufgefordert wird, den Potentialausgleich von einem zugelassenen Elektroinstallateur
durchflihren zu lassen. wenn bei den zu versorgenden Kunden festgestellt wurde, dass der fiir den Abschluss-
punkt erforderliche Potentialausgleich fehlt, nicht fachgerecht installiert wurde oder der Potentialausgleich nicht
im gleichen Raum hergestellt werden konnte.

= dass die gultigen Brandschutzvorschriften bei Verlegung von TK-Anlagen in Gebauden aller Art eingehalten
werden.

3.3.9 Bautagebuch fiihren

Im Bautagebuch sind Besonderheiten bei der Abwicklung von Mafinahmen zu dokumentieren.

Dazu ist der Vordruck ,Bautagebuch® (bei BvT abfordern) zu verwenden.

Das Bautagebuch dient somit als

= wirksames Mittel flir das Beobachten der Auftragnehmerleistungen und zur Dokumentation bei
Abweichungen von der geplanten Bauausflihrung

= Steuerungs- und Informationsmittel

= Beweismittel bei vertragsrechtlichen Auseinandersetzungen mit dem bei haftungs-
rechtlichen Auseinandersetzungen mit Aufenstehenden und in Schadensfallen

= Informationsquelle hinsichtlich Mehr- oder Minderbedarf von Material, Qualitit der ausgefiihrten Arbeiten, um-
weltrelevante Vorkommnisse.

= zur Dokumentation das Auflagen/Vorgaben eingehalten wurden.

Sofern erkennbare Behinderungen auftreten, sich Anderungen in der Abwicklung der Manahme oder
Anderungen gegeniiber dem urspriinglichen Bauentwurf ergeben oder Vorschriften und Vertrage nicht beachtet
werden, ist zuséatzlich zum Eintrag im Bautagebuch der BvT umgehend zu informieren.

Das Bautagebuch ist Bestandteil der Bauakte und somit im Sinne der Norm DIN EN ISO 9001 eine Qualitatsauf-
zeichnung.

Das Bautagebuch ist wochentlich/14-tagig dem BvT vorzulegen und nach Abschluss gesammelt in der eBa abzu-
legen.
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3.3.10 Abnahme von Tiefbauleistungen und Bauwerken

= Nachdem eine Mafinahme fertig gestellt ist, sind alle erbrachten Leistungen des Auftragnehmers, der eigenen
Krafte der AG und Lieferleistungen abzunehmen. Je nach Art und Umfang der Mafinahme sind diese entweder
férmlich oder formlos abzunehmen.

= Die férmliche Abnahme ist innerhalb der vertraglichen Frist durchzufiihren. Mit dem Auftragnehmer der
Gewerke ist eine Niederschrift (iber die Abnahmeverhandlung bzw. die Abnahmefeststellung zu erstellen.
Dazu ist der Vordruck ,Niederschrift Giber die Abnahmeverhandlung® (beim BvT abfordern) zu verwenden. Er ist
zweimal auszudrucken und jeder Ausdruck ist von den Beteiligten zu unterschreiben. Die Eintrdge kénnen so-
wohl als Handeintrag wie auch IV-unterstitzt erfolgen.

= Sofern bei der Abnahme Mangel festgestellt werden, sind die betroffenen Auftragnehmer bzw. Lieferanten
aufzufordern, innerhalb einer festgelegten Frist, diese zu beseitigen. Die Abnahme ist ggf. kostenpflichtig fir
den Auftragnehmer bzw. Lieferanten zu wiederholen.

= Bei der formlosen Abnahme genligt es, wenn das Schlussaufmass und die Rotberichtigung und Protokolle nach
Vorgaben beim BvT vorliegen.

= Wurden bei der Mafinahme 6ffentliche oder private Flachen in Anspruch genommen, sollte der Trager der We-
gebaulast oder der Grundstlickseigentiimer an der Abnahme beteiligt werden.

= Unter Bauwerke fallen Kabelschachte, Abzweigkésten und Muffentroge oder Teile von diesen sowie Gebaude-
einfiihrungen.

= Kabelschéchte in Sonderbauweise sind von Fachingenieuren, die von der zustandigen Landesbehdrde zuge-
lassen sind, bauaufsichtlich abnehmen zu lassen.

= Mafigebend fiir alle vorgenannten Abnahmen sind die anerkannten bautechnischen Unterlagen, die der
DIN 1045 entsprechen miissen. Bautechnische Unterlagen fir Kabelschachte und Gebaudeeinfiihrungen in
Sonderbauweise miissen vom Entwurfsverfasser und von einem behérdlich zugelassenen Prifingenieur geprift
und unterschrieben sein.

= Andere Teile von Kabelkanalanlagen (z.B. Kabelkanéle in Regelbauweise, Abzweigkéasten, Muffentroge, Kabel-
schachtabdeckungen, Normkabelschéchte, Kabelschachthalse und Kabelschachtdecken) bedirfen keiner be-
sonderen bauaufsichtlichen Abnahme. Der Baubegleiter hat wahrend seiner Anwesenheit an der Baustelle
darauf zu achten, dass die bauaufsichtlichen Erfordernisse eingehalten werden. Die Verantwortung des zustan-
digen Bauleiters des Auftragnehmers auf der Baustelle wird dadurch nicht berlhrt. Der vom verantwortlichen
Bauleiter des Auftragnehmers zu unterschreibendem Vordruck ,Freigabe von KSch und AzK* (vom BvT abfor-
dern) gilt als Abnahmeprotokoll fiir das eingebaute Bauwerk.

= Kabelkanaleinfiihrungen in telekomeigene Gebéaude werden in der Regel von Beauftragten des Gebaudeeigen-
timers bauaufsichtlich abgenommen.

= Sofern auf Wunsch des Kunden nachtréaglich eine druckwasserhaltende Gebaudeeinfiihrung herzustellen ist,
sollte der Kunde mit der Ausfiihrung dieser Leistung eine fachkundige Firma beauftragen. Da diese Mafinahme
der Kunde durchflihren lasst, ist diese folglich auch nicht von der Telekom abzunehmen
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3.4 Rotberichtigungen /Protokolle iiberpriifen und vorlegen

Der Baubegleiter hat die Rotberichtungen/Einmessunterlagen anzufordern und eine sachlich/fachliche Priifung,
auf Einhaltung der Vorgaben der ZTV-TKNetz23, Kapitel 7 (7.1 bis 7.4), auszuflihren.

Die Einhaltung, der Vorgaben ist zwingend zu beachten, damit der Standard Rotberichtigungen erfiillt ist.

Die Vollstandigkeit der Rotberichtigungen ist anhand, der als Anlage beigefligten Checkliste

(Standard Rotberichtigung), zu Gberprifen und fehlende Unterlagen oder Mangel sind innerhalb von 3 AT zu
korrigieren bzw. einzufordern.

Checkliste-Rotberic
htigung_2021-11-02

Der Baubegleiter hat die Zieh.-Einblasprotokolle, Belegungsplane, Ladngennachweise anzufordern, sachlich und
fachlich zu priifen und bei Méangeln darauf hinzuweisen, dass diese innerhalb von 3 AT korrigiert werden.

Der Baubegleiter hat die Montageunterlagen (Langennachweise, Kontrollmefprotokolle fiir Glasfasermessungen
oder Cu—Messwerte) vom AN oder vom AG bereitgestellte Monteure anzufordern, sachlich und fachlich zu priifen
und bei Mangeln darauf hinzuweisen, dass diese innerhalb von 3 AT korrigiert werden.

Die gepriften Unterlagen sind nach dem Abschluss der Mafinahme, innerhalb von 5 AT in der vom AG geforderten
digitalen Form in der eBA zu hinterlegen.
Ausnahme: Es wurde in der Baubeschreibung eine andere Abgabezeit vereinbart.

3.5 Leistungen erfassen

= AN- Leistungen werden moglichst unter Beteiligung des Baubegleiters festgestellt.

= Sofern der Baubegleiter nicht beteiligt ist, sind die Angaben stichprobenweise vor Ort auf Ubereinstimmung mit
den erfassten Mengen und Mafien und den techn. Vorgaben zu prifen.
Die Ergebnisse der "vor Ort Priifungen” sind im Bautagebuch zu dokumentieren.
Festgestellte Unregelmafiigkeiten sind dem BvT mit den entsprechenden Nachweisen mitzuteilen.

= Firdie Erfassung der Leistungen ist der mit den Veranschlagungswerten (nur Mengen) ausgefiillte Vordruck
“Veranschlagung/Rechnungsaufmafl” (RAUF) zu verwenden. Er ist dem Auftragnehmer mit den Bauunterlagen
zu Ubergeben.

= |nnerhalb von -4- Werktagen nach Eingang des RA /LERF Uiber die IT-Schnittstelle sind diese mit dem AG/PTI
auf erbrachte Mengen hin zu prifen.

= RA/LERF werden unterschieden in Schlussaufmafle, Teilaufmafie und Schlussaufmafie nach Teilaufmafien.
Schlussaufmafie enthalten samtliche Leistungen eines Einzel- oder Abrufauftrages. Weitere Aufmafie
werden nicht erstellt,
In Teilaufmafien werden Teile der zu erbringenden Leistung eines Einzel- oder Abrufauftrages erfasst. Es
ist moglich, mehrere Teilaufmafle zu erstellen. Dem letzten Teilaufmaf folgt stets ein Schlussaufmat.
In Schlussaufmafie (nach Teilaufmafien) werden Leistungen eines Einzel- oder Abrufauftrages erfasst,
die in den bisher erstellten Teilaufmafien nicht nachgewiesen wurden.

= Die RA/LERF mussen so tbersichtlich sein, dass die dort aufgefiihrten Leistungen bei einer spateren Uberprii-
fung nachvollziehbar sind. Daher missen die Arbeitsstellen bzw. Teilstrecken méglichst exakt bezeichnet wer-
den. Besonderheiten und Abweichungen von den Vorgaben und Regelmafien der ZTV-TKNetz missen auf dem
Aufmafd dokumentiert und begriindet werden.

Der Baubegleiter hat gegentiber dem BvT bei der Beurteilung der Leistung (LBS) der beauftragten AN nur eine
beratende Funktion. Die LBS wird vom BvT in Verbindung mit der LER/RAUF-Priifung nach den aktuellen Vor-
gaben erstellt,
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4 Verzeichnis der Abkiirzungen

AN Auftragnehmer

AG Auftraggeber

APL Abschlusspunkt des Liniennetzes

ASR Anforderungen an Arbeitsplatze und Verkehrswege auf Baustellen im Grenzbereich zum Straflenver-
kehr - Straflenbaustellen

BvT Beauftragter der Telekom

DIN Vorschriften des Deutschen Institutes fiir Normung e.V.

eBA Elektronische Bauakte

EVU Energieversorgungsunternehmen

Evz Endverzweiger

Gf Glasfaser

LB-TKNetz Leistungsbeschreibung flir Bauleistungen am Telekommunikationsnetz

LERF Leistungserfassung

NL Niederlassung

RSA Richtlinien fiir die Sicherung von Arbeitsstellen an Strafien

RAUF Rechnungsaufmaf

SIS 2015 Schlielsystem 2015

StvO Stralenverkehrsordnung

Tl Technische Infrastruktur

TKNetz Telekommunikations-Netz

DT-Technik Deutsche Telekom Technik GmbH

ZTV Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen

/TVAStB Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Aufgrabungen in Verkehrsflachen

ZTV-SA Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flr Sicherungsarbeiten an Arbeitsstel-
len an Straflen

ZTVT -StB Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Tragschichten im Strafienbau

5 Anderungsverzeichniss

-

Anlage_Anderunge
n20ZTVTKNetz2022_
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Änderungen ZTV-TKNetz 22

Änderungen von Ausgabe April 2021 zur Ausgabe Febr.2023 in den Kapiteln: 

Baubegleitung, Bauüberwachung

		Kapitel

Abschnitt 

		

		Aktuelle Version

		Seite



		2 

		Mitgeltende Unterlagen 

		Verzeichnis aktualisiert

		



		3.3

		Baubegleitung/Bauüberwachung

		3.3.1 Allgemeines

Aktualisierung auf geltende Vorschriften
3.3.2	Baudurchführung begleiten/überwachen 

Aktualisierung auf geltende Vorschriften 

3.3.4	Koordinierung von Bauarbeiten

Neu, §143 im TKG

3.3.9	Bautagebuch führen

Anpassung auf geltende Vorschriften

		7ff



		3.4

		Rotberichtigungen /Protokolle überprüfen und vorlegen

		Kapitel komplett überarbeitet auf die ZTV-TKNetz23. Checkliste als Anlage beigefügt. 
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ZTV TK-Netz 23, Checkliste - Rotberichtigung, Bitte alle Felder ausflllen bzw. Uberpriifen und wenn vollstandig, dann abhaken!

1 <§E Die Nummer des SM-Auftrages ist hier einzutragen:
» Der SM-Auftrag ist auf jedem Blatt der Rotberichtigung eingetragen. ]
2 > | Vorname des Erstellers
% é Nachname des Erstellers
% % Rickrufnummer/Telefon-Nr./Handy:
& £ | Name der ausfiihrenden Firma
- Datum der Erstellung
3 _ o Planung mit MEGAPLAN
© o | Planung mit Q-GIS
‘;ﬁ” § anderweitige Planung
(‘_-;% % Rotberichtigung auf aktuellem Bestandsplan .
Einmessskizze
4 % Wurde der SM-Auftrag in irgendeiner Form gefordert?
= Wenn ja, wie lautet die MBfD-Vertragsnummer?
9 Der Verlauf aller Trassen zum SM-Auftrag ist vollstandig. -
Die BemafBlung der Trassen und Anlagen ist vollstandig gem. ZTV-24
Wie wurde eingemessen?  Einfache Messung, rechtwinklig auf Festpunkt mit Ma3band:
Realkoordinatengenaue Ermittlung der Messpunkte mit Sensorik:
Wurde von der Regelverlegetiefe 0,6 Meter abgewichen?
é An den betreffenden Stellen sind die Tiefe bzw. die Uberdeckung angegeben! \:I P
_ga) Die Verlegeart ist je Trassenabschnitt angegeben.
S Liegt mehr als ein Kabel oder Rohr in einer Trasse oder werden neue Rohre/Kabel :I
zu bereits vorhandenen Anlagen verlegt sind die Querschnittsbilder vorhanden.
Gab es Mitverlegung (Beilauf eines Versorgers) im gleichen Graben
Wenn ja, die Trassen mit Beilauf sind gekennzeichnet. a
Wurden KSch/AzK errichtet, sind die Bauwerksnummern angegeben! keine
Wurden MFG/KVz/NVt erstellt sind die Schaltpunktbezeichnungen angegeben!
6 Kabeltyp und Material-Nr. fiir neue/ausgewechselte Kabelstlicke sind angegeben.
Die realen Léngen aller neuen Kabel sind vorhanden.
Rohrtyp und Material-Nr. fiir neue/ausgewechselte Rohre sind angegeben.
Die realen Langen und Durchmesser aller neuen Rohre sind vorhanden.
§ Die Rohrbelegung ist (iberall angegeben, Rohrbelegungsplane liegen vor.
(‘; Die Rohrverbindungen und die Farblbergénge der SNR sind dokumentiert.
= Schaltpunktbezeichnungen sind tiberall vorhanden.
Alle Spleiftinformationen der Fasern/DA sind eingetragen und eindeutig.
Kassettenbelegungen / Faserabschllsse / Faseraufteilungen sind vorhanden.
Alle Infos zu Kopplern liegen vor: Aufteilung (Kopplerverhéltnis), Material-Nr. und Steckplatze.
Gab es Anderungen von Abschlussinformationen/Reserveadern/-fasern
7 o Bohrprotokoll .
2 Glasfaserabnahmemessung (Dampfung)
§ Stromprotokoll
Ubergabeprotokoll MFG
8 " Die Rotberichtigung ist vollstandig und alle Eintréage sind lesbar.
E% Anderungen gegeniiber der Planung wurden farblich kenntlich gemacht. .
g Bestand = schwarz, Planungsdaten = rot, Anderungen an der Planung = blau
Die Abgabefrist wurde eingehalten?

Sachstand: 11.08.2021





		Vorname des Erstellers: 

		Nachname des Erstellers: 
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		SMAuftrag: 

		Check Box1: Off

		Rückrufnummer/TelefonNr: 

		/Handy: 



		Group2: Off

		Förderung?: [ ]

		MBfD-Nr?: 

		Trasse?: Off

		Bemaßung: Off

		Maßband: Off

		Sensorik: Off

		Übd: Off

		Verlegeart: Off

		Querschnitte: Off

		Bauwerke: [keine]

		KVz: Off

		Mat-Nr: Off

		Länge: Off

		Typ: Off

		Länge Rohr: Off

		Belegung: Off

		Übergänge: Off

		Bez: Off

		Speiß: Off

		Kassetten: Off

		Koppler: Off

		Reserve: Off

		Bohrprotokoll: Off

		Messung: Off

		Strom: Off

		MFG: Off

		Lesbar: Off

		Farben: Off

		Frist: Off

		Tiefe: [ ]






Elektronische
Bauakte





Elektronische Bauakte — Definition von Dateien und
Ordnerstrukturen

Dokumenteniibergabe an AN Abhangig vom Vergabeinhalt (1-4) werden folgende Dateien (pdf) vom Auftragnehmer geliefert

+  Ubergabe einer Ausfiihrungsdatei 1. Vergabe von Planung 3. Vergabe von Baubegleitung

Inhalt: konkrete Aufgabe des AN
(Ausgangskorbfunktion)

Need-to-Know Prinzip
Dateiformat: PDF

Einmalig: Struktur der
Riickmeldedateien wird dem AN bei
Vertragsabschluss tibergeben (PDF)

Sonderfall:

Dateien, die separat beflllt werden
missen, werden im Original
Ubergeben, Bsp. Messprotokolle
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*  Foto_SM-Nummer.pdf (Rubrik “Planung”)

e Planunterlagen_SM-Nummer.pdf

*  Wegesicherung_SM-Nummer.pdf

*  Montage_SM-Nummer.pdf

e Baubeschreibung_SM-Nummer.pdf

e  Umweltrelevanz_SM-Nummer.pdf

e Schaltunterlagen_SM-Nummer.pdf

*  Originaldateien (Bsp. NVT-Bestlickungsplan)

2. Vergabe von Tiefbau / Montage / Messung

*  Foto_SM-Nummer.pdf (Rubriken “Abnahme/Rest”)
*  Rotberichtigung_SM-Nummer.pdf
* Lieferscheine_SM-Nummer.pdf
*  Mangelbeseitung_SM-Nummer.pdf
*  Nur bei B2B:

Nachweis Materialentsorgungen_SM-Nummer.pdf
*  Originaldateien (Bsp. Messprotokolle)

Foto_SM-Nummer.pdf (Rubriken ,,Abnahme/Rest*)
Rotberichtigung_SM-Nummer.pdf
Lieferscheine_SM-Nummer.pdf
Mangelbeseitigung_SM-Nummer.pdf

Nur bei B2B:

Nachweis Materialentsorgung_SM-Nummer.pdf
Originaldateien

3. Vergabe von Dokumentation

Originaldateien (Bsp. DXF/DFX-Dateien)





